
Stadt Neumünster Neumünster, 20. April 2017
Der Oberbürgermeister 
Zentrale Verwaltung und Personal 
- Abt. Zentrale Verwaltung - 
 
 

 
  AZ: - 10.1 - Klaus-Dieter Bülck 
 
 
 

Drucksache Nr.:  0985/2013/DS 
=========================== 

 
 

Beratungsfolge Termin Status Behandlung 

Hauptausschuss 23.05.2017 Ö Kenntnisnahme 
Ratsversammlung 13.06.2017 Ö Endg. entsch. Stelle 
 
 
 
 
Berichterstatter: 

 
Oberbürgermeister Dr. Tauras 
 

 
Verhandlungsgegenstand: 

 
Wahl der ehrenamtlichen Richterinnen 
und Richter für das Schleswig-
Holsteinische Oberverwaltungsgericht 
 

 
A n t r a g : 

 
In der Vorschlagsliste für die Neuwahl der  
ehrenamtlichen Richterinnen und Richter 
für das Schleswig-Holsteinische Oberver-
waltungsgericht in Schleswig werden auf- 
genommen: 
 
_________________________________ 
 
_________________________________ 
 
_________________________________ 
 

 
 
Finanzielle Auswirkungen: K e i n e 

 
 
 



-  2  - 

 
 

B e g r ü n d u n g : 
 
 
Die Wahlperiode der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter des Schleswig-

Holsteinischen Oberverwaltungsgerichtes läuft im Dezember 2017 ab. Für die sich an-

schließende Amtszeit (15.12.2017 bis 14.12.2022) ist daher eine Neuwahl erforderlich. 

 

Die Anzahl der von der Stadt Neumünster vorzuschlagenden Personen ist auf vier festge-

setzt worden. Die persönlichen Voraussetzungen für die Wahl ergeben sich aus den §§ 20 

bis 22 der Verwaltungsgerichtsordnung, die sich im Wesentlichen in der anliegenden Er-

klärung wiederfinden, die von den vorgeschlagenen Personen zu unterzeichnen ist.  

 

Für die Aufnahme in die Liste ist gemäß § 28 VwGO die Zustimmung von zwei Dritteln 

der anwesenden Mitglieder der Ratsversammlung, mindestens jedoch die Hälfte der ge-

setzlichen Mitgliederzahl erforderlich. 

 
 
 
 
 
Dr. Olaf Tauras 

 

Oberbürgermeister  
 
Anlagen:  
 Erklärungsvordruck 
 
 


